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_Lebensmittelüberwachung ei 
Ihr Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz vom 17.01.2021 

Sehr geehrter Herr Wehr, 

auf Ihren oben genannten Antrag auf Auskunft über die beiden letzten Betriebs- 
prüfungen im Betrieb Graf von Schaesberg Forstwirtschaft KG, Oyhof 1, 88459 
Tannheim, ergeht folgender 

Bescheid 

1. Dem Antrag auf Informationen gemäß Verbraucherinformationsgesetz wird 

stattgegeben. 

2. Der Informationszugang lautet wie folgt: 

Die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen des Be- 
triebes Graf von Schaesberg Forstwirtschaft KG, Oyhof 1, 88459 Tann- 
heim, fanden am 04.11.2020 und 31.07.2018 statt. Bei beiden Kontrollen 
gab es keine Beanstandungen. 

3. Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Begründung 

Mit Schreiben vom 17.01.2021 haben Sie beim Kreisveterinäramt Biberach, unter 
Berufung auf das Verbraucherinformationsgesetz (VIG), die Herausgabe von In- 
formationen über ggf. vorhandene Beanstandungen der beiden letzten Betriebs- 
kontrollen des oben genannten Betriebes beantragt. 

Gemäß $ 2 Absatz 1 Ziffer 7 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes An- 
spruch auf freien Zugang zu allen Daten über Überwachungsmaßnahmen oder 
andere behördliche Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Schutz von Verbrauche- 
rinnen und Verbrauchern, einschließlich der Auswertung dieser Tätigkeiten und 

Maßnahmen, sowie Statistiken über Verstöße gegen in & 39 Absatz 1 Satz 1 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und $ 26 Absatz 1 Satz 1 des Pro- 
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duktsicherheitsgesetzes genannte Rechtsvorschriften, soweit sich die Verstöße 
auf Erzeugnisse oder Verbraucherprodukte beziehen, (Informationen), die bei ei- 
ner Stelle im Sinne des Absatzes 2 unabhängig von der Art ihrer Speicherung 
vorhanden sind. Der Anspruch nach Satz 1 besteht insoweit, als kein Ausschluss- 
oder Beschränkungsgrund nach 8 3 VIG vorliegt. 

Die Anspruchsvoraussetzungen für den Informationszugang sind gegeben, da 
Ausschluss- oder Beschränkungsgründe der Informationsgewährung nicht entge- 
genstehen. 

Die Gebührenfreiheit folgt aus $ 7 Absatz 1 VIG. 

Die Zuständigkeit des Landratsamtes Biberach als informationspflichtige Stelle 
ergibt sich aus 8 4 Absatz 2 VIG. 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser 
Verfügung beim Landratsamt Biberach mit Sitz in Biberach a. d. Riß (Rollinstraße 
9, 88400 Biberach a. d. Riß) Widerspruch eingelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

   


